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[bookmark: _GoBack]Entwurf einer Awareness - Politik 

Einleitung
Dieses Dokument enthält ein umfassendes Sicherheitskonzept, das von der European Juggling Association (EJA) für den Gebrauch während der Europäischen Jonglierconvention entwickelt wurde. 
Die Richtlinie soll die Verpflichtung des Organisationsteams der Europäischen Jonglierconvention (EJC) abdecken, ein möglichst sicheres Umfeld zu gewährleisten, und eine Anleitung für den Umgang mit Vorfällen von Gewalt und Diskriminierung bieten.
Diese Richtlinien sind zwar für die EJC gedacht, aber jedes Team, das irgendwo eine Convention organisiert, ist herzlich eingeladen, alle Punkte und Dokumente zu übernehmen und an seine demographische und kulturelle Situation anzupassen, wenn es dies für sinnvoll hält. Wir bitten Sie nur darum, uns (EJA) in Ihren Dokumenten als Quelle zu nennen. Vielen Dank!

Hintergrund - Warum brauchen wir eine Awareness-Konzept?
· Die große Anzahl von Menschen auf der EJC und die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe, die dort aufeinandertreffen, können manchmal zu Missverständnissen führen.
· Abgesehen von Missverständnissen gab es auch eine Reihe bedauerlicher Fälle von Belästigung, sexueller Gewalt und diskriminierendem Verhalten.
· Als Reaktion auf diese Vorfälle und um ein Umfeld zu schaffen, das für gefährdete Personen sicher und angenehm ist, legen wir diese Richtlinie vor.
· Wir sind bestrebt, die Sicherheit aller Menschen zu verbessern, insbesondere von Minderjährigen, Frauen, geschlechtsuntypischen Personen, LGBTQIA+, BIPOC (Black, Indigenous, People of Color), Menschen mit Behinderungen oder psychischen Problemen und allen anderen, die im weiteren gesellschaftlichen Kontext unter Unterdrückung oder Diskriminierung leiden.
· Wir wollen, dass sich die Menschen willkommen und umsorgt fühlen, und wir wollen ihnen Möglichkeiten bieten, unwillkommenem Verhalten entgegenzuwirken und der Gemeinschaft die Möglichkeit geben, an einer Kultur der Fürsorge und Integration teilzuhaben.

Ziele - Was wollen wir erreichen?
· Schaffung einer expliziten, klar formulierten und auf Erfahrung basierenden Richtlinie zum Schutz des Wohlbefindens der Teilnehmer*innen. Die Mitglieder der EJC-Gemeinschaft sollen in die Lage versetzt werden, einzugreifen, wenn sie sehen, dass sich jemand in einer Weise verhält, die potenziell schädlich für jemanden ist.
· Konsequenzen für unangemessenes oder unerwünschtes Verhalten, im Folgenden als "unwillkommenes Verhalten" bezeichnet, aufzeigen.
· Schaffung einer unterstützenden Struktur, einschließlich administrativer Unterstützung, Meldeformularen und Prozessen, die den EJC-Teams bei der Entscheidungsfindung zur Aufrechterhaltung eines sicheren Umfelds helfen können.
· Schaffung eines Raums für die kontinuierliche Beteiligung der Gemeinschaft, um eine wirksame und dauerhafte Politik zu entwickeln. Zu diesem Zweck schlagen wir ein kontinuierliches Evaluierungsmodell vor.
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Policy Points: 
Die folgenden Listen mit Beispielen für erwünschtes und unerwünschtes Verhalten beziehen sich auf den freundlichen und respektvollen Umgang mit anderen und die Übernahme von Verantwortung für die Sicherheit und die Sicherheit anderer während der Convention.

Willkommenes Verhalten:
· Behandeln Sie andere mit Respekt und respektieren Sie deren Grenzen
· Um Erlaubnis bitten
· Sich um Zusammenarbeit bemühen/ein Teamplayer sein
· Helfen Sie aktiv mit, wenn Sie sehen, dass andere in Not sind oder sich in einer gefährlichen Situation befinden.
· Sei achtsam gegenüber anderen und deiner Umgebung
· Seien Sie respektvoll gegenüber dem Raum 
· Melden Sie Verstöße gegen dieses Verhalten (in Absprache mit der betroffenen Person)

Unerwünschtes Verhalten:
· Belästigung
· Gewalt oder Gewaltandrohung
· Einschüchterung/Bedrängung
· Stalking
· Alle Formen von Missbrauch und Diskriminierung 
· Verwendung von diskriminierender/schädigender/erniedrigender Sprache, Witzen, Beleidigungen oder Symbolen
· Verbreitung von gefährdenden Informationen oder Bildern
· Unangemessenes Fotografieren oder Aufnehmen (Beispiel: Filmen von Nacktheit ohne Zustimmung)
· Unangemessener körperlicher Kontakt/Aufmerksamkeit
· Tolerieren von schädlichen Handlungen/Sprachen anderer
· Allgemein störendes Verhalten

Reaktion und Intervention vor Ort
· Die EJA rekrutiert und schult ein Team von Freiwilligen, die auf dem Festival anwesend sind und auf Vorfälle reagieren.
· [bookmark: _Hlk156916198]Das Awareness - Team vor Ort ist für die Entgegennahme von Sicherheitsmeldungen zuständig. 
· Für die Meldung vor Ort werden Online-Formulare verwendet, auf die u. a. über einen QR-Code zugegriffen werden kann. Außerdem werden die Freiwilligen in der Nähe sein, um sich persönlich zu melden. Wenn sich jemand an einen der Freiwilligen wendet, sollte(n) das/die Online-Formular(e) dennoch (gemeinsam) ausgefüllt werden, um sicherzustellen, dass dem Organisationsteam eine vollständige Liste der Vorfälle zur Verfügung steht.
· Ein Team von Freiwilligen, die für die Sicherheit zuständig sind, wird die Situationen bewerten, die über die Online-Formulare eingegangen sind. Geeignete Maßnahmen und Konsequenzen richten sich nach Schweregrad, Kategorie und den Wünschen/Bedürfnissen der meldenden Parteien. 

Kategorien für Sicherheitsprobleme
Die Sicherheitsprobleme, mit denen Jonglier- oder Zirkusconventions/-veranstaltungen zu tun haben können, wurden in mehrere Kategorien eingeteilt. Abhängig von der Kategorie und der Schwere der Meldung werden geeignete Konsequenzen erörtert. Die Verwendung von vier Hauptkategorien soll sowohl den Meldeprozess für die betroffenen Personen vereinfachen und spezifischer gestalten als auch den freiwilligen Helfern den Umgang mit diesen Situationen erleichtern.
· Gewalt
Diese Kategorie umfasst alle Formen von körperlicher Gewalt (die nicht sexueller Natur sind). Die Androhung von körperlicher Gewalt fällt ebenfalls unter diese Rubrik.
· Diskriminierung
In diese Kategorie fallen alle Formen der Diskriminierung, egal aus welchem Grund, wie z. B.: ethnische Zugehörigkeit, Nationalität, Rasse, Geschlecht, Sexualität, Sprache, politische Ansichten, Religion, Alter, geistige Gesundheit, Behinderung oder sogar Vorlieben. 
· (Sexuelle) Belästigung
Unter die Kategorie der sexuellen Belästigung fällt alles, von unerwünschten Bemerkungen oder körperlichen Berührungen bis hin zu kriminellen Handlungen wie sexuellen Übergriffen  
Ungerechtfertigte Nacktheit/Entblößung fällt ebenfalls unter diese Rubrik.
· Jugend
Jede der oben genannten Kategorien kann mit Jugendlichen zu tun haben. Als Jugendliche gelten alle Personen unter 18 Jahren. Sie werden nicht ernster genommen, aber es wird schnell gehandelt.

Konsequenzen für Zuwiderhandelnde
· Verhaltensweisen, die im Abschnitt "Unerwünschte Verhaltensweisen" dieser Richtlinie definiert sind, oder Verhaltensweisen, die Teilnehmer*innen oder die Gemeinschaft anderweitig gefährden, können zu den folgenden Maßnahmen führen, die vom Awareness - Team in Zusammenarbeit mit dem EJA-Exekutivausschuss (XC) und dem EJC-Kernteam geleitet werden. 
· Vor jeder Intervention muss ein Bericht und eine Bewertung durch das Awareness - Team vorliegen. Wenn die Handlung von einem Mitglied des Awareness - Team beobachtet wurde und es der Meinung ist, dass das Verhalten eine Maßnahme rechtfertigt, muss es selbst einen Bericht ausfüllen.
· Die Schwere des Eingriffs muss der Schwere des gemeldeten Vergehens entsprechen. 
· Alle Schutzmaßnahmen sollten zunächst mit den betroffenen Personen abgesprochen und an deren Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden. 
· Ausnahmen können gemacht werden, wenn Minderjährige (unter 18 Jahren) betroffen sind. Meldungen, die Minderjährige betreffen, sollten dringend und mit strengen Konsequenzen behandelt werden. Der Wunsch und die Perspektive der Eltern/Erziehungsberechtigten und des Minderjährigen sollten bei der Entscheidung, ob und wie eingegriffen wird, eine große Rolle spielen.







Beispiele für Interventionen des Schutzteams können sein:

· Durchführung einer einmaligen Intervention mit dem Täter, um ihn an die Erwartungen der Gemeinschaft zu erinnern.
· Durchführung einer Mediation oder Intervention mit dem Täter und der betroffenen Person/Berichterstatter, um die Erwartungen an das künftige Verhalten zu besprechen. Diese Maßnahme kann nur auf ausdrücklichen Antrag oder mit Zustimmung der betroffenen Person durchgeführt werden. 
· Mündliche oder schriftliche Verwarnung des Zuwiderhandelnden mit dem Hinweis, dass sein Verhalten gegen die Schutzprinzipien der Convention verstößt und ein fortgesetztes Verhalten dieser Art den Ausschluss vom Festival zur Folge haben kann. 
· Entscheidung über den Ausschluss vom Festival, wenn das Vergehen als schwerwiegend genug erachtet wird, um dies zu tun. Diese Maßnahme erfordert ein gemeinsames Vorgehen von EJC und EJA. Entscheidung, künftige Festivals über den Vorfall und die Entscheidungsprotokolle zu informieren sowie eine Empfehlung für einen Ausschluss von künftigen Kongressen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit auszusprechen.

Einsprüche
· Jede Person, die wegen unerwünschten Verhaltens oder wegen Missachtung oder Verletzung der Schutzgrundsätze bestraft wird, kann gegen die verhängte Strafe Einspruch erheben. 
· Die Entscheidungen gelten für die Dauer der Convention. 
· Nach der Convention kann der Straftäter ein Berufungsverfahren einleiten. 
· Straftäter, denen ein Platzverweis droht, erhalten eine schriftliche Anleitung für ein Einspruchsschreiben.
· Die Betroffenen müssen die Vorfälle detailliert schildern und mildernde Umstände oder Änderungen/Vorbereitungen, die sie in Zukunft vornehmen wollen, angeben. 
· Der Einspruch wird von einem Ausschuss geprüft, dem EJA XC, das EJC-Team und das Awareness - Team angehören.
· Die Entscheidung wird dem Zuwiderhandelnden innerhalb von zwei Monaten mitgeteilt.

Vertraulichkeit
· Vertraulichkeit ist ein entscheidender Wert, den das Awareness - Team zu schützen verpflichtet ist. In Übereinstimmung mit der GDPR (General Data Protection Regulation) werden personenbezogene Daten, die an das Awareness - Team weitergegeben werden, geschützt und nur intern und nur zur Erfüllung der Ziele der Richtlinie weitergegeben. 
· Alle identifizierbaren Informationen, die in den Berichten über einen Vorfall enthalten sind, werden ausschließlich vom Awareness - Team, dem EJA-Exekutivausschuss (XC) und dem EJC-Kernteam (European Juggling Convention) zum Zwecke der Transparenz weitergegeben. Wenn zusätzliche Informationen für die Sicherheit der Teilnehmer*innen weitergegeben werden müssen, wird diese Entscheidung in Absprache mit dem EJA XC und dem EJC Core Team (Entscheidungsträger) getroffen. 
· Das Awareness - Team wird sich mit denjenigen, die vertraulich berichten, in Verbindung setzen und Informationen einholen. Die Diskussion über die nächsten Schritte in Bezug auf die Meldungen findet ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wobei die betroffenen Parteien und eine Mindestanzahl von Entscheidungsträgern einbezogen werden. 
· Jede Intervention des Awareness - Team hinsichtlich der Konsequenzen für den Täter muss unter strenger Geheimhaltung erfolgen. Die Informationen über den Vorfall werden vom Awareness - Team aufgezeichnet und aufbewahrt. Nur die notwendigen Details werden an künftige EJC-Teams weitergegeben, um deren Entscheidungen über den Ausschluss früherer Straftäter von Conventions zu unterstützen.
· Das EJA- Awareness - Team kann Informationen über eine Straftat oder eine Anzeige zur Verfügung stellen, wenn die lokalen oder staatlichen Behörden (Polizei) der EJC-Gaststadt/des EJC-Gastlandes dies verlangen.


